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bietet/ so könnte Ihre Finanzcommißion, Ihnen B.

Gesetzgeber/ die Ueberlassung dieses Guts um diese

Summe dennoch nicht anralhen weil die beyden

Schätzungen um beynahe 2000 L-, oder den dritten

Theil des Werths des Guts von einander entfernt sind/

und also in der einen oder anderen ein Irrthum sich

vorfindet, welcher den wahren Werth dieses Guts mit
Sicherheit einzusehen hindert.

Aus diesen Gründen bewogen, rathet Ihnen Ihre
Comnüßion an, den angetragenen Verkauf zu ver.

werffen.

Cartier erhält für 4 Tage Urlaub.

Am 2;. Nov. war keine Sitzung.

(^si'tzgàider Rath, 24. Nov.

Präsident: Fucßli.
Folgendes Gutachten der Militärcommißion wird in

Berathung und hernach angenommen:
B- G. Der Vollz, Rath in seiner Botschaft vom

5, d. schlägt Ihnen vor, >edcm Bataillon der leichten

Infanterie eine Compagnie Carabiniers, mit dem Sol.
te, welcher den Grenadiers der Linien.Bataillone zu-

kommt, zu bewilligen. Die Militärcommißion ist ganz

in den Gesimkungen des Vollz. Rathes über diesen Ge-

geusiand; sie ist überzeugt, daß es wesentlich ist, den

militärischen Geist in allen Graden durch das Ehrgefühl
zu beleben, und stimmt deßwegen zu Aufstellung einer

Compagnie auserlesener verdienstvoller Mannschaft m
jedem Bataillon der leichten Infanterie.

(Die Fortsetzung folgt.)

David Vogel, Architekt, an die Vollzie-
hungs- und Gesetzqehungs-Räche der
helvetischen Republik.

Bern am ;. Okt. i8oc>.

i) Ich bin zwar sonst nicht gewohnt, das Publikum
mit Angelegenheiten zu unterhalten, die mich per-
lonlich angehen; aber hier wird es zu meiner
Celbstvcrthcidigung für Rechte, die für jeden helveti-
scheu Bürger wichtig sind, nothwendig, und erfüllt
zugleich einender nützlichen Zwecke, den nach dem

Tacitn s die Geschicbtserzählung haben soll, und der
besonders auch für Helvetica wichtig ist, m prsvis
ieutentilz juâicun» ex intamia metus Lt.

Die helvetische Gesetzgebung ist, ungeachtet derselben

von der Petitionencommißion die Anzeige gemacht wer-
den, daß es in der nachfolgenden Adresse keines-
wegs um ein Urtheil über einen Rechte-
Handel, sondern um ein rechts, und g e-

sctzwidriges Verfahren und Urtheil der
L u z c r n er sch e » Gerichte gegen einen hel»
ve tisch en Bürger, und also um einen Gegenstand

zu thun sey, der allerdings von der Compete»; der

Geietzgebung ist — dennoch erklärt, in keine Unter,
suchnng der Sache eintreten zu können, weil sie
ein gerichtliches Urtheil und also einen
Gegenstand betreffe, worüber die Ge-
fctzgebung keine Befugn iß hätte!

Dieser Entscheid beweist, daß die Gesetzgebung glaubt,
die obersten Gewalten seyen bey der detmangcw
Ordnung der Dinge ausser Stand, die Rechte des

Bürgers gegen die Willkühr der Gerichte zu schützen,

und jdaß also der dießfällige Schutz nur von einer verän.

dcrltn und verbesserten Staatsordnung für mich zu er«-

warten ist.

Ich habe dadurch, daß ich dem Urtheil des Can-
tonSgerichts, ungeachtet meiner Ueberzeugung von der-

Gesetzwidrigkeit desselben, dennoch durch eine dießfällige
schriftliche Erklärung genug gethan, unwiderfprcchltch
bewiesen daß ich der gesetzlichen Gewalt und Ordnung'
auch dann noch Achtung und Gehorsam erzeige, wenn'
schon meine Rechte durch ihren Irrthum gekränkt sind.

Allein da die luzernerschen Gerichte nun durch ihr'
Verfahren bewiesen haben, daß ihr der Vernunft »nd
der gesetzlichen Ordnung widersprechendes Urtheil gegen

mich, nicht aus Irrthum oder aus Mangel und Miß-
verstand der gesetzlichen Vorschriften, fondern aus Par--
thcylichkcit für meine Gegner und aus leidenschaftlichem-

Eifer gegen meine Person herrührt, so glaube ich es

allerdings der Ehre des Vaterlands und der Würde
eines helvetischen Bürgers schuldig zu seyn, meine

Person und Rechte gegen den Mißgriff und die Will--
kühr dieses Gerichts durch die freywillige Verbannung'
aus der Schweitz zu retten, bis eine neue Staatsord-
nung und Organisation der Gerichte, die Revision dieses'

Rechtshandcls und die Remcdnr der dabey vorgcfalle--

ncn Mißtritte und Irrthümer gestattet.

Bürger! Sie haben mit der einstweilen überliom^- -

menen höchsten Gewalt in der helvetischen Republik'
zugleich auch das wohlthätige Geschäft und die Vèc--

pfljchlung über sich genommen, die mannigfaltig»»'



Uebel zu beschränken und zu mildern, welche die Herr«
schaft des Unverstands und der Unwissenheit so zahlreich

m unserm Vaterland erzeuget und verbreitet hat. —
Die Kränkungen und Ungerechtigkeiten, welche einzelne

Bürger hie und da durch die Unfähigkeil und Rohheit
der neuen Gerichte gelitten haben, gehören allerdings

zu den drückendsten Folgen der Herrschaft des révolu-

lionärcn Unverstandes und erfodern daher die Auf.
merksamkcit und Hilfe der dermaligen Staatsgewalten.
Ein Vorfall, der sich auf ein gerichtliches Urtheil be-

zieht, gegen welches ich den Schutz und die Dazwi-
schenkunft der obersten Gewalten suchen muß, weil
dieses Urtheil alle vorgeschriebenen
richterlichen Instanzen durchgangen hat,
ohne bey einer derselben unter der
Mehrheit der Richter die zumEntschcid
der vorliegenden Rechtsfrage erforder.
lichen Rechtskennlnisse und Achtung
für die gesetzliche Ordnung anzutref-
fen, wird Sie überzeugen, daß Ihre Dazwischenkunft

in diesem Fall der Constitution gemäß und nothwendig

ist, und daß die Achtung und das Recht der Unverlrtz.

lichkett, weiches den, auf Vernunft und auf die g.»

schlichen Vorschriften gegründeten Decisionen der Ge«

richte zusteht, doch gewiß und vernünftigerweise in
keinem Fall auf richterliche Mißlritte und auf Urtheile

ausgedehnt werden darf, wobey der Richter selbst ge.

gen Vernunft und Recht und gegen die Vorschriften
der geschlichen Ordnung gehandelt und geurtheilt hat.

Gönnen Sie Ihre Aufmerksamkeit folgender Erzäh.

luug, die ich mit den zum Beweise erfoderlichen Acten

belegt habe, und Sie nun diese untersuchen zu

lassen bitte. 2)
Als sich die Folgen des unweislich gefaßten Ent-

schlusses der ehevorigen Gesetzgebung, den Regierungssitz

nach Luzern zu verlegen, und die Verlegenheiten und

Kosten z) der eben so unüberlegt daselbst angefangen

2) Diese Acten werden mit der Geschichte dieses RechlS.

Handels gedruckt erscheinen,

z) In den bisher bekannt gemachten Staatsrechnungen
erscheinen zwar nur noch Fr. 8000 welche der Staat
durch das Schatzamts an diese Bauten verwendet hat;
der weitaus beträchtlichere Rest dieser Baukosten wird
aber in den Rechnungen deS Ministers der Wissen,

schaften, des Kriegsministers und der Verwaltungs-
kammcr zu Luzern erscheine», die der Gesetzgebung

noch nicht mitgetheilt worden sind.

Staatsbauten wenige Wochen nach der Ankunft der
Regierung in dieser Stadt, zu zeigen anfiengen, wurde
mir von dem Vollziehungs-Direktorium der Auftrag zu
einem Rapport über diese Bauten, und zur Unters»,
chung der bießfalls ausstehenden Baurcchnungen ertheilt.
Dieser Rapport und die psiichtmäßige Anzeige, die ich
der Regierung, n a ch v 0 r h e r g e g a n g en e r W ar.
nung des Schuldigen, von den empörenden
kleinen Bctricgercyen gab, deren sich besonders der

von der Verwaltungskammer für diese Bauten bestellte

Inspektor (ein Ex-Junker) dabcy schuldig gemacht,
zog mir in der gesetzgebende» Versammlung selbst, nach

dem damaligen Ton derselben, beleidigende Aeusserun.

gcn und Ungezogenheiten von einem Luzernersche»

Volksrepreftntamen 4), und überdaS die Feindschaft
der Verwallungskammer und des vornehmen und ge.

ringen Pöbels in Luzern zu.
Eine unmittelbare Folge dieser Feindschaft war eine

Injurienklage und Rechlehandel, der nun »chon über

anderthalb Jahre dauert,, und den die Verwaltungs»
kammer auf folgende Veranlassung und Vorwand ge»

gen mich anfieng.

(Die Forts, folgt.)

4) Man sehe die Sitzungen des Gr. Raths vom 9.

und 16. Merz im Schw. Republ., bereinige, nicht

alle, patriotische Ungezogenheiten dieses Mitglieds
der Gesetzgebung, anzeigt.

Edietal - Citation.
Da Bürger Architekt David Vogel von Zürich schon

mehreremal rogatorisch aufgefodcrl worden, um laut

der Canlonsgerichllichen Sentenz vom ;o. Herbstmonat

1799, der allhiesigen Verwallungskammer für die ihr

gemachte ehrenrührische Zulage die gebührende Genug»

thuung zu verschaffen, er aber bisanhin sich dieser

Vollziehung entzogen: so wird anmit derselbe edictaliter

auf Mittwoch den zten künftigen Christmonats für de»

ersten, auf Mittwoch den roten dito für den zweyte»!

und auf Mittwoch den ,7ten gleichen Monats für den

;ten und lezten Termin auf Morgen um 9 Uhr in hür

zu erscheinen vorgeladen, um besagte Sentenz in Er»

füllung zu setzen; widrigen, und ausbleibenden Falls

geschehen wird, was Rechtens ist.

Geben in Luzern den 26. Wintermonat
Aus Auftrag des Cantonsgerichts)

das Secretariat.
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